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Die Interessensschwerpunkte von Professor Dr. 

iur. Heinrich Hanika (1957) liegen u. a. im Bereich 

Europa-, Pflege- sowie Wirtschaftsrecht. Er forscht 

und lehrt integrativ in gesundheits-, pflege- sowie 

managementbezogenen Studiengängen. 

Seine vielfältigen Forschungsprojekte sowie Publi-

kationen befassen sich insbesondere mit den The-

menfeldern des Europa- und Wirtschaftsrechts, des 

Gesundheits- und Pflegerechts sowie des Heilberufe- 

und Kammerrechts.

Professor Hanika studierte Rechtswissenschaften 

sowie Volkswirtschaftslehre. Er ist u.a. Ansprech-

partner von Landesregierungen, des Deutschen 

Pflegerates und verschiedenen Pflegeverbänden in 

Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Saar-

land sowie Schleswig-Holstein für die Zukunftsauf-

gabe Pflege und Pflegekammern. Aktuell wurde er 

zur rechtswissenschaftlichen Forschungsbeglei-

tung des Gründungsausschusses zur Errichtung 

der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz berufen.





Buchreihe „Management, IT und Recht in der Gesundheitswirtschaft“ 

Die Reihe veröffentlicht Forschungs-, Studien- und Praxisergebnisse, die 

sich auf innovative sowie multi- und interdisziplinäre Thematiken von Ma-

nagement, IT und Recht mit dem Fokus auf die Gesundheitswirtschaft in 

Deutschland, Europa sowie weltweit richten.

Sie bietet Professorinnen und Professoren, Doktorandinnen und Doktoran-

den, Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Akteuren aus 

Gesellschaft, Wirtschaft, Kammern, Verbänden und Behörden ein Forum, 

mit welchem die Potenziale der Gesundheitswirtschaft für Wachstum, Be-

schäftigung sowie Innovationen wissenschaftsbasiert und praxisorientiert 

dargestellt werden können.
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„Pflege ist nichts für Feiglinge …“

„Die Pflege in Deutschland ist dabei die jahrzehntelange 

Fremdbestimmung abzustreifen und die Selbstbestimmung des 

Berufsstandes in Gestalt von Pflegekammern zu erreichen …“

„Die Gesellschaft, die Landesgesetzgeber sowie die derzeit 

und zukünftig zu Pflegenden und ihre Angehörige sind der 

Berufsgruppe der Pflegenden sehr zu Dank dafür verpflichtet, 

dass diese angesichts der schwierigen Gegenwarts- und 

Zukunftsaufgaben bereit dafür sind, sich vom Staat in die Pflicht 

nehmen zu lassen …“

Statements des Autors
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Vorwort

Die Pflege in Deutschland ist dabei die jahrzehntelange Fremdbestimmung ab-
zustreifen und die Selbstbestimmung des Berufsstandes in Gestalt von Pflegekam-
mern zu erreichen.

Den bedeutenden gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen und Versorgungs-
anforderungen an die Pflege standen bisher schmerzhafte Defizite und Versäumnisse 
von Politik und pflegefernen Organisationen gegenüber. Zwar wurde immer wieder 
behauptet, dass es genügend gesellschaftlich legitimierte Organe gäbe, welche die 
Aufgaben, die den Pflegekammern zugedacht sind, wahrnehmen können und keine 
Pflegekammern in Deutschland notwendig seien. 

Hingegen zeigen die nachfolgenden beispielhaften kritischen Themenfelder zu Las-
ten der Pflegeversorgung der Bevölkerung und der Pflegekräfte das jahrzehntelange 
Versagen der „Fremdbestimmer“ in Deutschland auf:

hh Pflegenotstand – bis zu 140.000 fehlende Fachkräfte in der Pflege bis zum Jahr 
20201 und ein zusätzlicher Bedarf von bis zu 353.000 Plätzen für das Jahr 20302 
(s.a. Kap. XII. 2.1)

hh demografischer Wandel3

hh Überlastung der Pflegenden / prekäre Arbeitsbedingungen

hh Fachfremde bestimmen über Struktur- und Prozessqualitäten der Pflege

hh Pflege partizipiert mangels Selbstverwaltung nicht an demokratischen und  
freiheitssichernden Rechten4

hh „Pflege im Aufbruch“ noch ohne gesicherte Rechts- und Finanzierungsgrund-
lagen

hh unterdurchschnittliche Bezahlung

hh „Vorschläge“ von Fachfremden, wie: Schlecker-Frauen5 und Strafgefangene in 
die Pflege6

hh Deutschland ist noch Schlusslicht in Europa bei der akademischen Pflege(erst)-
ausbildung 

hh abgesenkte Zugangsvoraussetzungen für die dreijährige Pflegeausbildung


